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VEREINSINTERN 
 
 
 
Moosseedorf, 16. September 2008 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Communiqué Vorstand SMF 
 
vom 16.09.2008 bezüglich Massnahmen im Hinblick auf die 
Tierschutzverordnung in Kraft seit 01.09.2008 
____________________________________________________________ 
 
Anlässlich der Vorstandssitzung SMF vom 15.09.2008 in Hendschiken wurden die Auswirkungen 
der Tierschutzverordnung vom 23.04.2008 gültig ab 01. September 2008 auf den Verein Schwei-
zerischer Militärhundeführer analysiert. 
 
 
 
Grundlagen 
Tierschutzverordnung (TSchV) vom 23. April 2008 (Stand am 1. September 2008) 
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Fachtechnische Weisung 64.008/I Prüfungsordnung PO) Diensthundeprüfungen (DHP) 
gültig ab 01.01.2006, Stand am 01.04.2008 

 
 

Massnahmen 
• Per 01.09.2008 sind sämtliche SMF Mitglieder von privaten Sicherheitsfirmen an VBS Prü-

fungen (Fachtechnische Weisung 64.008/I Prüfungsordnung) nicht mehr startberechtigt. 

• Per sofort dürfen Mitglieder von privaten Sicherheitsfirmen anlässlich von SMF Trainings in 
den Regionalgruppen nicht mehr im Diensthundebereich ausgebildet werden. Die Ausbil-
dung im Diensthundebereich ist nur noch gestattet für Hundeführer von Armee, Behörden 
und Verwaltungen. Die Verwendung von Stöcken oder Abwehrgegenständen im Training von 
Hundeführern, die nicht in obige Kategorie fallen ist strafbar. 

• Per sofort dürfen in den Trainings der Regionalgruppen nur noch Schutzdiensthelfer einge-
setzt werden, die durch das Armeehundewesen zertifiziert wurden. 

Für die Umsetzung dieser Massnahmen sind sämtliche RG Leiter verantwortlich gegenüber dem 
Gesetz. 

 

Kontrollen der gesetzlichen und reglementarischen Umsetzungen finden durch die SAT und das 
Komp Zen Vet D & A Tiere statt. 
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Die obigen Massnahmen werden die Ausbildungstätigkeit in den Regionalgruppen stark betref-
fen, dem ist sich der Vorstand des SMF bewusst. Im Sinne der gesetzlichen Vorgaben sind wir 
aber verpflichtet, diese Vorgaben per sofort anzuwenden, da die Tierschutzverordnung seit dem 
01.09.2008 in Kraft ist. 
 
Für weitergehende Informationen verweise ich auf die Tierschutzverordnung: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c455_1.html 
 
und die Fachtechnische Weisung 64.008/I d Prüfungsordnung (PO) Diensthundeprüfungen 
(DHP): 
http://www.swissopen.org/index.php?id=22 
 
Ich bedanke mich für die Umsetzung und Mithilfe auf allen Stufen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 

Präsident SMF 

 

Dan Aeschbach 

 
 
Geht an 
 

Vorstand SMF 
Leiter Regionalgruppen SMF 
Mitglieder SMF (über Leiter Regionalgruppen und Website SMF) 
 
 
z K an 
 

Kdt Komp Zen Vet D & A Tiere 
C Vet D A 
C Armeehundewesen 
 


